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Amtliche Bekanntmachungen

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung gemäß § 13a Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Baugesetzbuches (BauGB), 
zugleich als Unterrichtung der Einwohner-
innen und Einwohner gemäß § 23 Gemein-
deordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
Nr. 2045 -Röttgersbach- „Medizinisches Ver- 
sorgungszentrum“

Ziel und Zweck des Planentwurfs ist es, das brach- 
liegende Grundstück im Kreuzungsbereich Kaiser- 
Friedrich-Straße/Holtener Straße in Duisburg-Ham-
born einer Nutzung zuzuführen. Beabsichtigt ist 
die Errichtung eines Medizinischen Versorgungs-
zentrums. Ziel ist es an diesem Standort eine ko- 
operative und teils integrative medizinische und 
gesundheitliche Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Da die vorgesehene Nutzung weder nach § 30 
BauGB noch nach §§ 34 oder 35 BauGB geneh-
migungsfähig ist, sollen über einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan die planungsrechtlichen 
Grundlagen für die Errichtung der angestrebten 
Nutzung gelegt werden. 

Der Planentwurf kann vom 23.06.2021 bis 
09.07.2021 im Internet unter 
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden. 

Als zusätzliches Informationsangebot können die 
Planunterlagen beim Amt für Stadtentwicklung 
und Projektmanagement, Stadthaus, Friedrich- 
Albert-Lange-Platz 7, Eingang Moselstraße, 47051  
Duisburg, in den Vitrinen vor den Zimmern U 24  
und U 25 eingesehen werden. Aufgrund der pan- 
demischen Situation durch COVID-19 ergeben 
sich auch Auswirkungen auf die Stadt Duisburg. 
Insofern sind Termine zur Einsichtnahme telefo- 
nisch montags bis donnerstags von 8:00 bis 
12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie 
freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr unter  
0203/283 7071 oder per Email  
d.meyer@stadt-duisburg.de innerhalb der Ausle-
gungsfrist individuell zu vereinbaren. Auskünfte 
zu dem Entwurf können nur telefonisch oder nach 
vorheriger Terminabsprache gegeben werden. 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung 
dieses Entwurfs mit der Verwaltung besteht 
ebenfalls nur telefonisch oder nach vorheriger 
Terminabsprache.
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Während der Auslegungsfrist können Stellung- 
nahmen beim Oberbürgermeister der Stadt Duis-
burg, zweckmäßigerweise beim Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement abgegeben 
werden.

Duisburg, den 11. Mai 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Herr Meyer
Tel.-Nr.: 0203 283-7071

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung wird  
darauf hingewiesen, dass personenbezogene 
Daten in den abgegebenen Stellungnahmen  
zum Zweck der Abwägung nach dem Bau- 
gesetzbuch erhoben und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise zum  
Datenschutz finden Sie unter  
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Rheinhausen

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW.1995, S. 1028) unter Berücksichti-
gung der bis heute erfolgten Änderungen 
wird mit dem auf die öffentliche Bekannt-
machung folgenden Tag die Straße

Henri-Dunant-Straße von Van-Gogh-
Straße bis zur Wendeanlage,

Gemarkung Rheinhausen, Flur 22, 
Flurstück 2096

als Gemeindestraße für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung 
Klage erhoben werden. Die Klage ist 
schriftlich einzulegen und an das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,
40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach 
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt 
werden.

Duisburg, den 21. Mai 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer
Amtsleiterin 
Amt für Bodenordnung, Geomanagement 
und Kataster

Auskunft erteilt:
Herr Glasen
Tel.-Nr.: 0203 283-2353

Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 2045 -Röttgersbach-
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Amtliche Bekanntmachung über die 
öffentliche Anerkennung als Träger  
der freien Jugendhilfe:

Mit Bescheid vom 21.05.2021 wurde die 
Integrationsmodell Duisburg gGmbH als 
Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75  
SGB VIII / KJHG unbefristet öffentlich an- 
erkannt.

Duisburg, den 21. Mai 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Köpcke
Leiter des Jugendamtes

Auskunft erteilt:
Frau Omers
Tel.-Nr.: 0203 283-5098

Amtliche Bekanntmachung über 
die Durchführung der nächsten 
Fischerprüfung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über 
die Fischerprüfung vom 26.11.1997 (GV.
NW.1998 S. 61) in geltender Fassung wird  
hiermit bekannt gegeben, dass die nächste 
Fischerprüfung beim Bürger- und Ordnungs- 
amt der Stadt Duisburg am 26. November 
2021 stattfindet.

Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer 
in Duisburg seinen Wohnsitz hat, nicht ent-
mündigt ist und das 13. Lebensjahr vollen-
det hat. Anträge auf Zulassung zur Prüfung 
sollten spätestens 4 Wochen vor Beginn 
der Prüfung, also bis zum 29.10.2021, 
beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt 
Duisburg, Königstr. 63-65, Zimmer 520, 
Duisburg-Stadtmitte, (Postanschrift: Bürger- 
und Ordnungsamt, Untere Fischereibehör-
de, 47049 Duisburg), eingereicht werden. 
Bei Anträgen von Minderjährigen ist das 
Einverständnis der Eltern als gesetzliche 
Vertreter bzw. des Vormundes erforderlich.

Von den Fischereiverbänden und -vereinen 
werden Schulungen, als Vorbereitung auf 
die Prüfung, durchgeführt. Nähere Auskün- 
fte erhalten Sie bei der Unteren Fischerei-
behörde im Bürger- und Ordnungsamt und 
auf der Internetseite der Stadt Duisburg 
unter dem Service “Fischerprüfung“.

Duisburg, den 21. Mai 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Abels

Auskunft erteilt:
Herr Abels
Tel.-Nr.: 0203 283-2198
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3207031968  
(alt 107031965) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Mai 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202843326  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Mai 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202481374  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Mai 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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